Wie weiter mit der Schulstruktur?
( Am 25. Juni hat das Abgeordnetenhaus die neue Berliner Schulstruktur mit den Stimmen der Koalition von SPD und LINKEN beschlossen. Alle Oppositionsparteien haben dagegen gestimmt. Mit unterschiedlichen Begründungen: CDU und FDP waren ganz klar dagegen, weil sie die Abschaffung der jetzigen, streng gegliederten und frühzeitig auslesenden Schulstruktur nicht mittragen.  Die Grünen verweigerten ihre Zustimmung, weil sie „trotz Sympathien“ mit dem Probejahr und dem Losverfahren nicht einverstanden sind, was – streng genommen – mit der Struktur nichts zu tun hat.

( Nun ist die zuständige Schulverwaltung beauftragt, entsprechend den beschlossenen Grundlagen die erforderlichen Veränderungen und Detaillierungen im Schulgesetz sowie in den Rechtsvorschriften zu dessen Durchsetzung vorzubereiten. Dabei geht es nicht nur um die Einfügung der neuen Struktur ins Gesetz, sondern auch solche zentralen praktischen Fragen wie Stundenzahl, Klassenstärken, Übergangsverfahren und Zeiträume. Erst nach Beschlussfassung zum Schulgesetz kann dann die Umsetzung der neuen Struktur angegangen werden.  

( Dabei zeichnet sich bereits jetzt ab, welche Konflikte in der nächsten Zeit hauptsächlich die öffentliche Kommunikation dominieren werden. Deshalb einige Argumente:

· Gleichwertigkeit von Sekundarschule (Gemeinschaftsschule) und Gymnasien hinsichtlich der Lernvolumina

· Es ist vorgesehen, dass die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden an den Sekundarschulen in den Schuljahrsstufen 7 bis 10 um etwa zehn Prozent geringer sein soll als an den Gymnasien. Es gibt durchaus sachliche Gründe, die für eine Verringerung der Wochenstundenzahl in den Sekundarschulen sprechen. So sollen die Klassenstärken geringer sein, die Sekundarschulen werden durchgängig Ganztagsschulen mit einer viel intensiveren pädagogischen Betreuung sein, den Schülerinnen und Schülern stehen neben den Lehrkräften Pädagogen für den Ganztagsbetrieb sowie Psychologen und Sozialarbeiter zur Verfügung, die eine intensive individuelle Förderung ermöglichen.

· Aber mit der geringeren Wochenstundenzahl wird die Gefahr verbunden, dass die Lerninhalte (Lernvolumina) doch nicht gleichwertig vermittelt werden, dass Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule bei den zentralen Prüfungen dadurch benachteiligt sein können und dass Gymnasialabschlüsse am Ende „hochwertiger“ als Sekundarschulabschlüsse sind. In welchen Fächern die Stundenzahl reduziert wird (nicht wegfällt!), soll konkret vor Ort – also an den Schulen – entschieden werden. Daraus erwächst eine weitere Befürchtung, nämlich dass die Kürzungen nicht nach pädagogischen Gründen, sondern nach Personallage (z.B. danach, in welchen Fächern an der konkreten Schule nicht genug Fachlehrkräfte zur Verfügung stehen) erfolgen. 

· Grundsätzlich muss eine geringere Wochenstundenzahl nicht automatisch zu Einschränkungen in den Lernvolumina führen. Dennoch darf ein möglicher Zusammenhang nicht geleugnet werden. Deshalb hat sich die Fraktion DIE LINKE im Abgeordnetenhaus mit dem Schulsenator Prof. Dr. Jürgen Zöllner (SPD) verständigt, dass über das Schulgesetz und die Durchführungsbestimmungen auf jeden Fall verhindert werden muss, dass geringere Stundenzahlen zur Minderung der Lernvolumina (also der Lehrinhalte) führen. Dem gilt ab sofort besondere Aufmerksamkeit, weil ansonsten die Sekundarschule von Anfang an mit dem Makel der Zweitklassigkeit behaftet sein könnte.

· Zugleich aber sollen die Erfahrungen des Ganztagsbetriebs an der Sekundarschule evaluiert werden, um insgesamt – also auch an den Gymnasien – zu einer dringend erforderlichen Entfrachtung der Wochenstundenzahlen sowie auch so mancher Lehrinhalte (z.B. Trennung von überkommener Faktenfülle und hin zur Beherrschung von modernen Informations- und Lernmethoden) zu gelangen. 

· Gefährdung der Gleichwertigkeit von Sekundarschule (Gemeinschaftsschule) und Gymnasien durch Probejahr und „Abschulung“

· Auf Drängen der SPD ist durchgesetzt worden, dass Schülerinnen und Schüler, die nach der ersten Hälfte des siebten Schuljahres am Gymnasium nachweisbare Probleme bei der Bewältigung der Anforderungen haben, speziell gefördert werden müssen (was auch in einem mit den Eltern abgesprochenen Plan festgehalten und dokumentiert werden muss). Wenn das aber nicht zum Erfolg führt, sollen sie die 8. Klasse in einer Sekundarschule fortführen, die auch alle Bildungswege und -abschlüsse anbietet.

· DIE LINKE – ebenso wie Die Grünen – war aus dem Grunde gegen dieses „Probejahr“ und die mögliche „Abschulung“ vom Gymnasium in die Sekundarschule, weil sie die Missbrauchbarkeit dieser Regelung für hoch hält. Sie befürchtet, dass man in diesem oder jenem Fall die Entscheidung für oder gegen den Übergang einer Schülerin / eines Schülers zum Gymnasium nicht gründlich genug abwägt, wenn nach einem Jahr die Möglichkeit der Korrektur dieser Entscheidung durch den  Abgang vom Gymnasium von vornherein einkalkuliert ist. Außerdem befürchtet sie, dass die Sekundarschule dadurch im Vergleich zu den Gymnasien in den Ruf der Zweitklassigkeit gerät.  

· Die Streichung dieser generellen Klausel (was überhaupt keine Einzelfallregelung ausschließen würde), war aber mit der SPD nicht verhandelbar. Weil aber im Gesamtpaket der Schulstrukturreform so viele überkommene Zöpfe abgeschnitten wurden und auch viele konzeptionelle Vorstellungen der LINKEN – vor allem zur deutlichen Eingrenzung der jetzt geltenden Regel, dass die soziale Herkunft geradezu maßgeblich über den Bildungserfolg entscheidet – durchgesetzt werden konnten, hat DIE LINKE dem Probejahr und der Abschulmöglichkeit zugestimmt. Die SPD wiederum ist den Bedenken der LINKEN entgegengekommen, indem sie einer gründlichen Evaluierung der Struktur und ihrer Regelungen nach vier Jahren – mit der Option zur Veränderung – zustimmte.        

· Bei der jetzt folgenden Arbeit am Schulgesetz und an den Durchführungsbestimmungen muss streng darauf geachtet werden, dass sowohl die Entscheidungsprozesse für das Gymnasium als auch die Verfahren, die möglicherweise am Ende des siebten Schuljahres zu einer „Abschulung“ in die Sekundarschule führen, pädagogisch-psychologisch ziel- und wirkungsorientiert  sowie objektiviert und gerichtsfest gestaltet werden, um Willkürlich- und Nachlässigkeiten weitestgehend einzudämmen.  

· „Zufalls- statt Leistungsprinzip“ durch das Losverfahren 

· Grundsätzlich nehmen die Gymnasien alle Schülerinnen und Schüler auf, die – freilich nach gründlicher und individueller Beratung – angemeldet worden sind. Für den Fall, dass an einem Gymnasium mehr Bewerbungen vorliegen als Plätze verfügbar sind, entscheidet die Schulleiterin / der Schulleiter über die Vergabe von 60 Prozent der Plätze, freilich wieder nach exakten Kriterien. 30 Prozent der Plätze sollen per Losentscheid vergeben werden, und 10 Prozent sollen zur Klärung von „Härtefällen“ (widersprüchliche Einschätzungen, krankheitsbedingte zeitweilige Entwicklungsrückstände, nicht ausgeloste Geschwisterkinder usw.) zur Verfügung stehen.

· Die Entscheidung für das Losverfahren ruft viele Debatten und auch Spott hervor. Doch es geht um die Frage, nach welchem tatsächlich gerechten Verfahren soll entschieden werden, wenn es wesentlich mehr befähigte Bewerberinnen und Bewerber als Schulplätze gibt. Zur Beantwortung dieser Frage gibt es gar nicht so viele Varianten: 
a) Da 60 Prozent von der Schule vergeben werden, kann man davon ausgehen, dass die „besonders Befähigten“ bereits einen Platz bekommen haben. Das Leistungskriterium einer besonderen Eignung ist damit mehr als abgedeckt.
b) Die Variante, auch weiter nach dem Zensurendurchschnitt die weiteren Entscheidungen zu treffen, dürfte keine gerechte sein, da es sich in jedem Falle um als geeignet klassifizierte Bewerber handelt, deren Zensurendurchschnitte lediglich kleinere Differenzierungen hinter dem Komma aufweisen. Und wie die mitunter zustande kommen, kann sich wohl jede bzw. jeder vorstellen. Der Zensurendurchschnitt ist in diesem Bereich kein Eignungskriterium.  

c) Eine weitere Variante, die aber schon gar nichts mehr mit der konkreten Person zu tun hat, wäre die Reihenfolge des zeitlichen Eingangs der Bewerbungen an der Schule. Aber ein solches Kriterium widerspräche völlig der Tatsache, dass auch die individuelle Entscheidung für ein Gymnasium gründlich überlegt sein sollte. Und gerade in sozial schwächer gestellten oder „bildungsferneren“ Familien dauern diese Prozesse naturgemäß oftmals länger. Diese kämen aber rettungslos ins Hintertreffen, wenn der Bewerbungserfolg von der unverzüglichen Anmeldung abhängig wäre. Insofern ist das Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ sicher geeignet für Sportveranstaltungen und Popkonzerte, nicht aber für nachhaltig wirkende Bildungsentscheidungen.
d) Angesichts der Gesamtlage (60 Prozent bewusste Entscheidung durch das Gymnasium, 10 Prozent für „Härtefälle“) ist der Losentscheid die gerechteste Lösung. Er ist nicht absolut gerecht, aber eine absolut gerechte Lösung – siehe oben – gibt es nicht. Aber er weist insofern ein höheres Maß an Gerechtigkeit als die anderen Varianten auf, weil nämlich alle die gleichen Chancen haben. Deshalb werden in vielen Zusammenhängen Losentscheide – zuweilen als ultima ratio – angewandt. Und führt der Losentscheid zu einem tatsächlichen und „ungerechten“ Härtefall, dann gibt es die zehn Prozent zu deren Lösung…  

· Aus diesen Gründen hat sich DIE LINKE für das Losverfahren stark gemacht.     
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